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§ 6 Oö. TSchG 2010
 Oö. TSchG 2010 - Oö. Tanzschulgesetz 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

§ 6

Unterrichtsräumlichkeiten

 

(1) Die von der oder dem Anzeigenden gemäß § 2 Z. 4 mitgeteilten Räumlichkeiten müssen für die Erteilung von

Tanzunterricht geeignet sein.

 

(2) Bei der Beurteilung der Eignung ist insbesondere auf bau-, feuer- und sicherheitspolizeiliche Vorschriften sowie die

Möglichkeit einer wirksamen Überwachung entsprechend Bedacht zu nehmen. Die im Interesse der Sicherheit und

Gesundheit von Menschen erforderlichen näheren Bestimmungen über die Eignung von Betriebsräumen hat die

Landesregierung durch Verordnung zu erlassen.

 

(3) Bei einer Standortverlegung einer Tanzschule gemäß § 1 Abs. 3 Z. 1 oder bei vorübergehender Erteilung von

Tanzunterricht gemäß § 1 Abs. 3 Z. 2 in einer weiteren, nicht in der ursprünglichen Anzeige enthaltenen Räumlichkeit,

innerhalb des Landes Oberösterreich hat bloß eine Mitteilung über den neuen Standort oder die neuen

Räumlichkeiten gemäß § 2 Z. 4 an die Landesregierung zu erfolgen.

In Kraft seit 01.05.2010 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_tschg_2010/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_tschg_2010/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_tschg_2010/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_tschg_2010/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_tschg_2010/paragraf/2
file:///

	§ 6 Oö. TSchG 2010
	Oö. TSchG 2010 - Oö. Tanzschulgesetz 2010


